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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Erhebung eines Im
port,ausgleiches bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft geändert wird 
(Geflügelwirtschaftsgesetz-Novelle); Stellungnahme 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den Entwurf eines Bundesge

setzes, mit dem das Bundesgesetz über die Erhebung eines Importausgleiches bei der Ein

fuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft geändert wird, grundsätzlich keine Ein

wendungen erhoben werden. 

Zu der beabsichtigten Einführung eines Kurztitels wird lediglich bemerkt, daß durch die 

Bezeichnung "Geflügelwirtschaftsgesetz" ein falscher Eindruck vom Inhalt dieses Ge

setzes entstehen könnte, als sich dessen Regelungsgehalt auf die Festsetzung'und Erhe

bung eines Importausgleiches beschränkt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d w i g  

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 

Lu d w i g 

Landeshauptmann 
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